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1 Einschreiterverzeichnis (2-fach)

Antragslegitimation und Anfechtungsgegenstand

Die einschreitenden Mitglieder des Nationalrates verkörpern mehr als ein Drittel der Mitglieder des Nationalrates und sind daher gemäß Art. 140 B-VG und § 62 Abs. 2 VfGG berechtigt, den Antrag zu stellen, Bundesgesetze als verfassungswidrig aufzuheben.

Der vorliegende Antrag richtet sich gegen die Ausgliederung des Studienrechts, gegen die für alle Universitäten geltenden Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 über die Leitung und den inneren Aufbau der Universitäten und gegen die Bestimmungen über Leistungsvereinbarungen zwischen den Universitäten und dem Bund gemäß dem Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002.

Der Antrag richtet sich daher § 51 Abs. 1, gegen den 1. Unterabschnitt des 2. Abschnittes des I. Teils (die §§ 19 bis 25), gegen die Absätze 8 und 9 des § 12 sowie die Absätze 2 und 9 des § 13 des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002), BGBl. I Nr. 120/2002.

Die genannten Bestimmungen sind aus verschiedenen Gründen verfassungswidrig, wobei im Rahmen der Darlegung der Bedenken auch dargelegt wird, gegen welche einzelnen Verfassungsbestimmung die angefochtenen Bestimmungen verstoßen. Im folgenden wird unter II. die Rechtslage und ihre Entwicklung dargestellt, unter III. folgt die ins Einzelne gehende Darlegung der Bedenken; der formelle Aufhebungsantrag findet sich unter IV.

I. Die Rechtslage und ihre Entwicklung

Das Universitätsgesetz 2002 wurde mit BGBl. I Nr. 120/2002 am 9. August 2002 kundgemacht. Es steht im einfachen Gesetzesrang und ersetzt (bis auf die darin enthaltenen Verfassungsbestimmungen) das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) und das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten der Künste (KUOG), sowie weitere einfachgesetzliche Bestimmungen (§ 143 UG).

Die mit vorliegendem Antrag angefochtenen Bestimmungen des UG traten gemäß dessen § 143 mit 1. Oktober 2002 in Kraft und sind im Folgenden kurz dargestellt:

1.
Die Universitäten sollen in Hinkunft juristische Personen des öffentlichen Rechts und somit vollrechtsfähig sein. Der entsprechende – der Vollständigkeit halber hier mit dargestellte - § 4 samt Überschrift lautet:

„Rechtsform

§ 4. Die Universitäten sind juristische Personen des öffentlichen Rechts.“
Neben zahlreichen anderen Aufgaben soll den Universitäten in Hinkunft auch die selbständige Vollziehung des Studienrechts obliegen. Dieses soll in Form der Hoheitsverwaltung vollzogen werden. § 51 Abs. 1 lautet:

„§ 51. (1) In Vollziehung der Studienvorschriften werden die Universitäten im Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig.“
Die Organisationsvorschriften des Universitätsgesetzes 2002 finden sich in den §§ 19 bis 25. Sie lauten samt Überschriften wie folgt:

„2. Abschnitt

Leitung und innerer Aufbau der Universität

1. Unterabschnitt

Bestimmungen für alle Universitäten
Satzung

§ 19. (1) Jede Universität erlässt durch Verordnung (Satzung) die erforderlichen Ordnungsvorschriften im Rahmen der Gesetze und Verordnungen selbst. Die Satzung ist vom Senat auf Vorschlag des Rektorats mit einfacher Mehrheit zu beschließen.

(2) In der Satzung sind insbesondere folgende Angelegenheiten zu regeln:

1. Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Universitätsrats, des Rektorats, des Senats und anderer Organe;

2. Einrichtung eines für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen in erster Instanz zuständigen monokratischen Organs;

3. generelle Richtlinien für die Durchführung, Veröffentlichung und Umsetzung von Evaluierungen;

4. studienrechtliche Bestimmungen nach Maßgabe des II. Teils dieses Bundesgesetzes;

5. Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen (§ 42 Abs. 2);

6. Erlassung eines Frauenförderungsplans;

7. Einrichtung einer Organisationseinheit zur Koordination der Aufgaben der Gleichstellung, der Frauenförderung sowie der Geschlechterforschung;

8. Richtlinien für akademische Ehrungen;

9. Art und Ausmaß der Einbindung der Absolventinnen und Absolventen der Universität.

(3) Wahlen sind geheim durchzuführen, das Wahlrecht ist persönlich und unmittelbar auszuüben.

Leitung und innere Organisation

§ 20. (1) Die obersten Organe der Universität sind der Universitätsrat, das Rektorat, die Rektorin oder der Rektor und der Senat.

 (2) Die Mitgliedschaft in mehr als einem der obersten Organe der Universität ist unzulässig.

(3) Die Mitglieder von Kollegialorganen sind bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 13 Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG). Sie haben mit einfacher Stimmenmehrheit eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden zu wählen. Kommt eine zur Wahl, Entsendung oder Nominierung von Vertreterinnen und Vertretern in ein Kollegialorgan der Universität berufene Personengruppe dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht nach, hat der Universitätsrat dieser Personengruppe eine einmalige Nachfrist zur Nachholung der Wahl, Entsendung oder Nominierung zu setzen. Kommt der Senat seiner Verpflichtung zur Wahl der Mitglieder des Universitätsrats gemäß § 21 Abs. 6 Z 1 oder Abs. 7 nicht zeitgerecht nach, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister dem Senat eine einmalige Nachfrist zur Nachholung der Wahl zu setzen. Verstreicht diese Frist ergebnislos, gilt das Kollegialorgan auch ohne Vertreterinnen und Vertreter dieser Personengruppe als gesetzmäßig zusammengesetzt.

(4) Das Rektorat hat nach Stellungnahme des Senats einen Organisationsplan zu erstellen, der der Genehmigung des Universitätsrats bedarf. Bei der Einrichtung von Organisationseinheiten (Departments, Fakultäten, Institute oder andere Organisationseinheiten) ist auf eine zweckmäßige Zusammenfassung nach den Gesichtspunkten von Forschung, Entwicklung und Erschließung der Künste, Lehre und Lernen sowie Verwaltung zu achten. Das Rektorat hat sicherzustellen, dass den Organisationseinheiten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ressourcen zugewiesen werden.

(5) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Organisationseinheit mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst ist vom Rektorat auf Vorschlag der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren der betreffenden Organisationseinheit eine Universitätsprofessorin oder ein Universitätsprofessor zu bestellen. Diese Leiterinnen und Leiter haben mit den der betreffenden Organisationseinheit zugeordneten Angehörigen der Universität Zielvereinbarungen über die Leistungen in Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste sowie in der Lehre abzuschließen, die von diesen Angehörigen zu erbringen sind. Dabei ist auf die Freiheit der Wissenschaft und der Künste und auf einen entsprechenden Freiraum der einzelnen Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie Künstlerinnen und Künstler in der Forschung oder bei der Entwicklung und Erschließung der Künste sowie in der Lehre Bedacht zu nehmen. Nähere Bestimmungen sind in der Satzung festzulegen.

(6) Jede Universität hat ein Mitteilungsblatt herauszugeben und im Internet auf der Homepage der Universität öffentlich zugänglich zu machen. Im Mitteilungsblatt sind insbesondere kundzumachen:

1. Satzung, Entwicklungsplan und Organisationsplan einschließlich der Personalzuordnung;

2. Eröffnungsbilanz;

3. Leistungsvereinbarung, Rechnungsabschluss, Leistungsbericht, Wissensbilanz;

4. Verordnungen und Geschäftsordnungen von Organen;

5. Richtlinien der Leitungsorgane;

6. Curricula;

7. von der Universität zu verleihende akademische Grade sowie Bezeichnungen für die Absolventinnen

und Absolventen von Universitätslehrgängen;

8. Mitteilungen an die Studierenden sowie sonstige Verlautbarungen von allgemeinem Interesse;

9. Ausschreibung und Ergebnisse von Wahlen;

10. Ausschreibung von Stellen und Leitungsfunktionen;

11. Mitglieder der Leitungsorgane;

12. Verleihung von Lehrbefugnissen;

13. Berechtigungen und erteilte Bevollmächtigungen;

14. Verwendung der Studienbeiträge.

Universitätsrat

§ 21. (1) Der Universitätsrat hat folgende Aufgaben:

1. Genehmigung des Entwicklungsplans, des Organisationsplans und des Entwurfs der Leistungsvereinbarung der Universität sowie der Geschäftsordnung des Rektorats;

2. Stellungnahme zur Ausschreibung der Funktion der Rektorin oder des Rektors durch den Senat;

3. Wahl der Rektorin oder des Rektors aus dem Dreiervorschlag des Senats sowie Wahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren auf Grund eines Vorschlags der Rektorin oder des Rektors und nach Stellungnahme des Senats;

4. Abschluss des Arbeitsvertrages und der Zielvereinbarung mit der Rektorin oder dem Rektor;

5. Abberufung der Rektorin oder des Rektors und der Vizerektorinnen und Vizerektoren;

6. Nominierung eines weiblichen und eines männlichen Mitglieds für die Schiedskommission;

7. Stellungnahme zu den Curricula und zu den Studienangeboten außerhalb der Leistungsvereinbarung;

8. Genehmigung der Gründung von Gesellschaften und Stiftungen;

9. Genehmigung der Richtlinien für die Gebarung sowie Genehmigung des Rechnungsabschlusses, des Leistungsberichts des Rektorats und der Wissensbilanz und Weiterleitung an die Bundesministerin oder den Bundesminister;

10. Bestellung einer Abschlussprüferin oder eines Abschlussprüfers zur Prüfung des Rechnungsabschlusses der Universität;

11. Zustimmung zur Begründung von Verbindlichkeiten, die über die laufende Geschäftstätigkeit der Universität hinausgehen, sowie Ermächtigung des Rektorats, solche Verbindlichkeiten bis zu einer bestimmten Höhe ohne vorherige Einholung der Zustimmung des Universitätsrats einzugehen;

12. Berichtspflicht an die Bundesministerin oder den Bundesminister bei schwerwiegenden Rechtsverstößen von Universitätsorganen sowie bei Gefahr eines schweren wirtschaftlichen Schadens;

13. Genehmigung von Richtlinien des Rektorats für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß § 28 Abs. 1.

(2) Der Universitätsrat ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der Universität zu informieren. Die Universitätsorgane sind verpflichtet, dem Universitätsrat alle zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen, Geschäftsstücke und Unterlagen über die vom Universitätsrat bezeichneten Gegenstände vorzulegen, von ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen.

(3) Der Universitätsrat besteht aus fünf, sieben oder neun Mitgliedern, die in verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft, insbesondere der Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft, tätig sind oder waren und auf Grund ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der Ziele und Aufgaben der Universität leisten können. Die Größe des ersten Universitätsrats legt der Gründungskonvent fest (§ 121 Abs. 4). Über eine Änderung der Größe des Universitätsrats entscheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit.

(4) Dem Universitätsrat dürfen Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung, Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder eines sonstigen allgemeinen Vertretungskörpers und Funktionäre einer politischen Partei sowie Personen nicht angehören, die eine dieser Funktionen in den letzten vier Jahren ausgeübt haben.

(5) Die Mitglieder des Universitätsrats dürfen keine Universitätsangehörigen gemäß §§ 125, 132 und 133, keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität und keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des für die Angelegenheiten der Universitäten zuständigen Bundesministeriums sein. Die Mitgliedschaft in mehr als einem Universitätsrat ist unzulässig.

(6) Dem Universitätsrat gehören nach Maßgabe des Abs. 3 folgende fünf, sieben oder neun Mitglieder an:

1. zwei, drei oder vier Mitglieder, die vom Senat gewählt werden;

2. zwei, drei oder vier Mitglieder, die von der Bundesregierung auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers bestellt werden;

3. ein weiteres Mitglied, das von den unter Z 1 und 2 genannten Mitgliedern einvernehmlich bestellt wird.

Der Senat und die Bundesregierung haben gleich viele Mitglieder zu bestellen, die Bestellung der Mitglieder gemäß Z 2 hat nach der Wahl der Mitglieder gemäß Z 1 zu erfolgen.

(7) Kommt es innerhalb von drei Monaten nach der Bestellung der Mitglieder gemäß Abs. 6 Z 1 und 2 zu keiner einvernehmlichen Bestellung des weiteren Mitglieds gemäß Abs. 6 Z 3, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister eine angemessene Nachfrist zu setzen. Verstreicht diese ergebnislos, ist dieses Mitglied des Universitätsrats vom Senat aus einem Dreiervorschlag der Akademie der Wissenschaften auszuwählen.

(8) Die Funktionsperiode der Mitglieder beträgt fünf Jahre. Eine Wiederwahl oder Wiederbestellung für die unmittelbar folgende Funktionsperiode ist nur einmal zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des Universitätsrats ist für den Rest der Funktionsperiode ein neues Mitglied auf dieselbe Art wie das ausgeschiedene Mitglied zu wählen oder zu bestellen.

 (9) Die oder der Vorsitzende des Universitätsrats wird vom Universitätsrat aus dem Kreis der Mitglieder mit einfacher Mehrheit gewählt.

(10) Die Mitglieder des Universitätsrats sind bei ihrer Tätigkeit zu entsprechender Sorgfalt verpflichtet.

(11) Die Mitglieder des Universitätsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die vom Universitätsrat festzusetzen ist.

(12) Der Universitätsrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder persönlich anwesend ist. Stimmübertragungen sind unzulässig. Der Universitätsrat entscheidet mit Stimmenmehrheit, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist.

(13) Die Mitgliedschaft im Universitätsrat endet

1. durch Ablauf der Funktionsperiode;

2. durch Verzicht;

3. durch Abberufung;

4. durch Tod.

(14) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann ein Mitglied des Universitätsrats wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung mit Bescheid von seiner Funktion abberufen. Eine Abberufung setzt übereinstimmende Beschlüsse des Senats und des Rektorats voraus, die beide einer Zweidrittelmehrheit bedürfen.

(15) Das Rektorat, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Senats, die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen und die oder der Vorsitzende der Hochschülerschaft an der betreffenden Universität haben das Recht, in den Sitzungen des Universitätsrats zu Tagesordnungspunkten angehört zu werden, die ihren Aufgabenbereich betreffen. Die Vorsitzenden der Betriebsräte sind zu allen Sitzungen des Universitätsrats einzuladen und sind im Rahmen der ihnen nach dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, zukommenden Aufgaben anzuhören.

Rektorat

§ 22. (1) Das Rektorat leitet die Universität und vertritt diese nach außen. Es hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die durch dieses Bundesgesetz nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:

1. Erstellung eines Entwurfs der Satzung zur Vorlage an den Senat;

2. Erstellung eines Entwicklungsplans der Universität zur Vorlage an den Senat und an den Universitätsrat;

3. Erstellung eines Organisationsplans der Universität zur Vorlage an den Senat und an den Universitätsrat;

4. Erstellung eines Entwurfs der Leistungsvereinbarung zur Vorlage an den Universitätsrat;

5. Bestellung der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten;

6. Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Leiterinnen und Leitern der Organisationseinheiten;

7. Zuordnung der Universitätsangehörigen (§ 94 Abs. 1 Z 2 bis 6) zu den einzelnen Organisationseinheiten;

8. Aufnahme der Studierenden;

9. Einhebung der Studienbeiträge in der gesetzlich festgelegten Höhe;

10. Veranlassung von Evaluierungen und der Veröffentlichung von Evaluierungsergebnissen;

11. Erteilung der Lehrbefugnis (venia docendi);

12. Stellungnahme zu den Curricula;

13. Einrichtung eines Rechnungs- und Berichtswesens;

14. Budgetzuteilung;

15. Erstellung des jährlichen Leistungsberichts, des Rechnungsabschlusses und der Wissensbilanz;

16. Erlassung von Richtlinien für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Universität gemäß § 28 Abs. 1.

(2) Dem Rektorat unterstehen alle Einrichtungen der Universität. Das Rektorat kann Entscheidungen anderer Organe mit Ausnahme der Beschlüsse des Universitätsrats zurückverweisen, wenn diese Entscheidungen nach Auffassung des Rektorats im Widerspruch zu Gesetzen und Verordnungen einschließlich der Satzung stehen. Der Universitätsrat ist in schwerwiegenden Fällen zu informieren.

 (3) Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem Rektor und bis zu vier Vizerektorinnen oder Vizerektoren. Bei der Zusammensetzung des Rektorats ist sicherzustellen, dass dieses über entsprechende Kompetenzen im Bereich der Wissenschaft sowie Management- und Verwaltungsführungskompetenzen verfügt.

(4) Die Rektorin oder der Rektor ist Vorsitzende oder Vorsitzender des Rektorats und dessen Sprecherin oder Sprecher.

(5) Das Rektorat entscheidet mit Stimmenmehrheit, sofern in der Geschäftsordnung nicht anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Rektorin oder des Rektors den Ausschlag.

(6) Das Rektorat hat eine Geschäftsordnung zu erlassen, die der Genehmigung des Universitätsrats bedarf und im Mitteilungsblatt zu verlautbaren ist. In der Geschäftsordnung ist festzulegen, welche Agenden gemäß Abs. 1 den einzelnen Mitgliedern des Rektorats allein zukommen, welche Agenden von zwei Mitgliedern des Rektorats und welche von allen Mitgliedern gemeinsam wahrzunehmen sind. Entscheidungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten sind jedenfalls von mindestens zwei Mitgliedern des Rektorats zu treffen. In der Geschäftsordnung ist auch die Vertretungsbefugnis festzulegen.

(7) Die Mitglieder des Rektorats sind in dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 13 Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG); die Vizerektorinnen und Vizerektoren sind in dieser Funktion auch an keine Weisungen oder Aufträge der Rektorin oder des Rektors gebunden. Die Mitglieder des Rektorats sind bei ihrer Tätigkeit zu entsprechender Sorgfalt verpflichtet.

Rektorin oder Rektor

§ 23. (1) Die Rektorin oder der Rektor hat folgende Aufgaben:

1. Vorsitzende oder Vorsitzender sowie Sprecherin oder Sprecher des Rektorats;

2. Erstellung eines Vorschlags für die Wahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren;

3. Leitung des Amts der Universität;

4. Verhandlung und Abschluss der Leistungsvereinbarungen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister;

5. Ausübung der Funktion der oder des obersten Vorgesetzten des gesamten Universitätspersonals;

6. Abschluss des Arbeitsvertrages mit den Vizerektorinnen und Vizerektoren;

7. Auswahlentscheidung aus Besetzungsvorschlägen der Berufungskommissionen für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren;

8. Führung von Berufungsverhandlungen;

9. Abschluss von Arbeits- und Werkverträgen;

10. Erteilung von Vollmachten gemäß § 28 Abs. 1.

(2) Die Funktion der Rektorin oder des Rektors ist vom Senat nach Einholung einer Stellungnahme des Universitätsrats öffentlich auszuschreiben. Zur Rektorin oder zum Rektor kann nur eine Person mit internationaler Erfahrung und der Fähigkeit zur organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung einer Universität gewählt werden.

(3) Die Rektorin oder der Rektor ist vom Universitätsrat aus einem Dreiervorschlag des Senats für eine Funktionsperiode von vier Jahren zu wählen. Eine Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Arbeitsvertrag und die Zielvereinbarung mit der Rektorin oder dem Rektor wird vom Universitätsrat abgeschlossen.

(5) Die Rektorin oder der Rektor kann vom Universitätsrat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung oder wegen eines begründeten Vertrauensverlusts von der Funktion abberufen werden. Die Abberufung kann auf Antrag des Senats oder von Amts wegen durch den Universitätsrat erfolgen. Im ersten Fall ist in beiden Organen jeweils die einfache Mehrheit aller Mitglieder erforderlich; im zweiten Fall bedarf der Beschluss im Universitätsrat der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder, der Senat ist anzuhören. Mit der Wirksamkeit der Abberufung endet das Arbeitsverhältnis der Rektorin oder des Rektors zur Universität.

Vizerektorinnen und Vizerektoren

§ 24. (1) Die Rektorin oder der Rektor bestimmt die Zahl und das Beschäftigungsausmaß der Vizerektorinnen und Vizerektoren. Dem Senat kommt ein Recht zur Stellungnahme zu.

 (2) Die Vizerektorinnen und Vizerektoren sind vom Universitätsrat auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors und nach Anhörung des Senats für eine Funktionsperiode zu wählen, die jener der Rektorin oder des Rektors entspricht. Eine Wiederwahl ist zulässig.

(3) Scheidet die Rektorin oder der Rektor vor Ablauf der Funktionsperiode aus dem Amt aus, endet die Funktion der Vizerektorinnen und Vizerektoren mit dem Zeitpunkt des Amtsantritts der auf Vorschlag der neuen Rektorin oder des neuen Rektors gewählten Vizerektorinnen und Vizerektoren.

(4) Eine Vizerektorin oder ein Vizerektor kann vom Universitätsrat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung oder wegen eines begründeten Vertrauensverlusts von der Funktion abberufen werden. Die Rektorin oder der Rektor kann die Abberufung einer Vizerektorin oder eines Vizerektors beim Universitätsrat anregen. Die Abberufung bedarf der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder des Universitätsrats, der Senat ist anzuhören. Mit der Wirksamkeit der Abberufung endet das Arbeitsverhältnis der Vizerektorin oder des Vizerektors zur Universität.

Senat

§ 25. (1) Der Senat hat folgende Aufgaben:

1. Erlassung und Änderung der Satzung;

2. Zustimmung zu dem vom Rektorat erstellten Entwurf des Entwicklungsplans innerhalb von zwei Monaten; stimmt der Senat nicht fristgerecht zu, ist der Entwicklungsplan dennoch an den Universitätsrat weiterzuleiten;

3. Zustimmung zu dem vom Rektorat beschlossenen Entwurf des Organisationsplans innerhalb von zwei Monaten; stimmt der Senat nicht fristgerecht zu, ist der Organisationsplan dennoch an den Universitätsrat weiterzuleiten;

4. Änderung der Größe des Universitätsrats und Wahl von Mitgliedern des Universitätsrats (§ 21 Abs. 6 Z 1 und Abs. 7);

5. Ausschreibung der Funktion der Rektorin oder des Rektors und Erstellung eines Dreiervorschlags für die Wahl der Rektorin oder des Rektors an den Universitätsrat;

6. Stellungnahme zu den Vorschlägen der Rektorin oder des Rektors bezüglich der Vizerektorinnen und Vizerektoren (Anzahl, Beschäftigungsausmaß und Wahlvorschlag);

7. Mitwirkung bei der Abberufung von Mitgliedern des Universitätsrats, der Rektorin oder des Rektors sowie von Vizerektorinnen und Vizerektoren;

8. Mitwirkung an Habilitationsverfahren;

9. Mitwirkung an Berufungsverfahren;

10. Erlassung der Curricula für ordentliche Studien und Lehrgänge (§§ 56 und 57);

11. Festlegung von akademischen Graden und Bezeichnungen für die Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen;

12. Entscheidungen in zweiter Instanz in Studienangelegenheiten;

13. Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der Studienbeiträge durch die Studierenden;

14. Einsetzung von Kollegialorganen mit und ohne Entscheidungsbefugnis (Abs. 7 und 8);

15. Erlassung von Richtlinien für die Tätigkeit von Kollegialorganen;

16. Genehmigung der Durchführung von Beschlüssen der entscheidungsbefugten Kollegialorgane;

17. Stellungnahme an das Rektorat vor der Zuordnung von Personen zu den einzelnen Organisationseinheiten durch das Rektorat;

18. Einrichtung eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen;

19. Nominierung eines weiblichen und eines männlichen Mitglieds für die Schiedskommission;

20. Entsendung eines Mitglieds für die Schlichtungskommission.

(2) Der Senat besteht aus zwölf bis vierundzwanzig Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder des ersten Senats ist vom Gründungskonvent (§ 120) festzulegen. Über eine Änderung der Größe des Senats entscheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit.

(3) Dem Senat gehören Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren, der im § 94 Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe, des allgemeinen Universitätspersonals und der Studierenden an. Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppen wird vom Universitätsrat bestimmt, wobei jedenfalls die in Abs. 4 Z 1 genannten Vertreterinnen und Vertreter die absolute Mehrheit haben und die in Abs. 4 Z 4 genannten Vertreterinnen und Vertreter 25 vH der Mitglieder des Senats stellen müssen.

 (4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senats sind folgendermaßen zu bestellen:

1. Die Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind von allen Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren (§ 97) zu wählen.

2. Die Vertreterinnen und Vertreter der in § 94 Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe sind von allen Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten (§ 122 Abs. 3) sowie den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb zu wählen. An den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15 muss den Gewählten zumindest eine Person mit Lehrbefugnis (venia docendi) angehören.

3. Die Vertreterinnen und Vertreter des allgemeinen Universitätspersonals sind von allen Angehörigen des allgemeinen Universitätspersonals zu wählen.

4. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind zu wählen.

(5) Die Funktionsperiode des Senats beträgt drei Jahre.

(6) Der Senat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er entscheidet mit Stimmenmehrheit, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist.

(7) Vom Senat können zur Beratung oder Entscheidung einzelner seiner Aufgaben Kollegialorgane eingerichtet werden.

(8) Für folgende Angelegenheiten sind entscheidungsbefugte Kollegialorgane einzusetzen:

1. Habilitationsverfahren (§ 103),

2. Berufungsverfahren (§ 98),

3. Studienangelegenheiten gemäß § 25 Abs. 1 Z 10.

(9) Die Zahl der Mitglieder der Kollegialorgane gemäß Abs. 8 darf die Hälfte der Zahl der Senatsmitglieder nicht überschreiten. In den Kollegialorganen gemäß Abs. 8 Z 3 stellen die Studierenden mindestens ein Viertel der Mitglieder. Die Kollegialorgane gemäß Abs. 7 haben in ihrer Zusammensetzung der Relation der Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Gruppen im Senat zu entsprechen.

(10) Die Kollegialorgane gemäß Abs. 7 und Abs. 8 Z 3 sind längstens für die Dauer der Funktionsperiode des Senats einzurichten. Diese Kollegialorgane sind an die Richtlinien des Senats gebunden und entscheiden in dessen Namen. Der Senat kann eine gemäß Abs. 7 erteilte Entscheidungsvollmacht jederzeit widerrufen. Die Beschlüsse der Kollegialorgane gemäß Abs. 7 und Abs. 8 Z 3 bedürfen der Genehmigung des Senats.

(11) Bei der Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der Studienbeiträge durch die Studierenden gemäß Abs. 1 Z 13 hat der Senat jedenfalls eine von den Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden im Senat bestimmte Kategorie zu berücksichtigen.“

Die die Finanzierung der Universitäten betreffenden Absätze 8 und 9 des § 12, sowie die die Leistungsvereinbarungen betreffenden Absätze 1 und 2 des § 13 Universitätsgesetz 2002 lauten:

„Finanzierung, Leistungsvereinbarung und Qualitätssicherung

Universitätsfinanzierung aus Bundesmitteln

§ 12. (...)

(8) Der Teilbetrag für die formelgebundenen Budgets beträgt 20 vH des gemäß Abs. 2 und 3 zur Verfügung stehenden Gesamtbetrags. Die auf die einzelnen Universitäten entfallenden Anteile werden anhand von qualitäts- und quantitätsbezogenen Indikatoren bemessen. Diese beziehen sich auf die Bereiche Lehre, Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste sowie gesellschaftliche Zielsetzungen.

(9) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der Universitäten die Indikatoren gemäß Abs. 8 und die Art der Berechnung der formelgebundenen Budgets bis 31. Dezember 2005 durch Verordnung festzusetzen.

Leistungsvereinbarung

§ 13. (1) Die Leistungsvereinbarung ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. Sie ist zwischen den einzelnen Universitäten und dem Bund im Rahmen der Gesetze für jeweils drei Jahre abzuschließen.

(2) Inhalt der Leistungsvereinbarung ist insbesondere:

1. die von der Universität zu erbringenden Leistungen, die entsprechend den Zielen, leitenden Grundsätzen und Aufgaben der Universität in folgenden Bereichen festzulegen sind:

a) strategische Ziele, Profilbildung, Universitäts- und Personalentwicklung:

Die langfristigen und die innerhalb der Leistungsvereinbarungsperiode zu erreichenden Ziele sind festzulegen. Die Universität hat ihre besonderen Schwerpunkte und Stärken und den daraus abgeleiteten und zur Zielerreichung vorgesehenen Ressourceneinsatz bekannt zu geben. Es ist anzugeben, welche Fördermaßnahmen und Anreize zur Erreichung der Ziele in der Personalentwicklung erforderlich sind und welche Beiträge die Angehörigen der Universität leisten sollen.

b) Forschung sowie Entwicklung und Erschließung der Künste:

Die Universität hat insbesondere die geplanten und die weiterzuführenden Forschungsprojekte und Forschungsprogramme sowie die Vorhaben zur Entwicklung und Erschließung der Künste bekannt zu geben.

c) Studien und Weiterbildung:

Die Angaben zum Studienbetrieb und zu den Weiterbildungsaktivitäten sind durch entsprechende Statistiken über die quantitative Entwicklung in diesen Bereichen und mittels der Ergebnisse der Auswertung der Lehrveranstaltungsbeurteilungen nach Studien zu belegen. Auf dieser Basis sind die Vorhaben im Studien- und Weiterbildungsbereich sowie bei der Heranbildung von besonders qualifizierten Doktoranden und Postgraduierten zu bezeichnen und allfällige Änderungen der Lehr- und Lernorganisation zu definieren, mit denen den anzustrebenden Qualifikationsprofilen der Studierenden und der Forscherinnen und Forscher entsprochen werden soll.

d) gesellschaftliche Zielsetzungen:

Die Universität hat ihren Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft zu formulieren. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Funktionen der Universität, Angebote für berufstätige Studierende, der Ausbau von gesellschaftlich relevanten Kunst-, Kultur- und Forschungsbereichen sowie der Wissens- und Technologietransfer.

e) Erhöhung der Internationalität und Mobilität:

Aktivitäten und Vorhaben in diesem Bereich beziehen sich insbesondere auf mehrjährige internationale Kooperationen mit Universitäten, mit anderen Forschungseinrichtungen und Institutionen aus dem Kunst- und Kulturbereich, auf gemeinsame Studien- und Austauschprogramme für Studierende, für das wissenschaftliche und künstlerische Personal sowie auf die Erhöhung des Anteils der ausländischen Studierenden und Postgraduierten.

f) interuniversitäre Kooperationen:

Die Universität hat ihre Aktivitäten zur gemeinsamen Nutzung von Organisationseinheiten und Leistungsangeboten mit anderen Universitäten zu bestimmen. Dabei sind Informationen über die Bereiche, das Ausmaß und die Auswirkungen der Kooperationen mit anderen österreichischen Universitäten zu liefern.

2. die Leistungsverpflichtung des Bundes:

Zuteilung des Grundbudgets, unter Berücksichtigung der Kriterien für das Grundbudget;

3. Inhalt, Ausmaß und Umfang der Ziele sowie Zeitpunkt der Zielerreichung;

4. Aufteilung der Zuweisung des Grundbudgets auf das Budgetjahr;

5. Maßnahmen im Falle der Nichterfüllung der Leistungsvereinbarung;

6. Berichtswesen und Rechenschaftslegung.

(...)

(9) Wird innerhalb dieser sechswöchigen Frist keine Einigung über eine Leistungsvereinbarung erzielt, erhält die betreffende Universität bis zum Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung im ersten, zweiten und dritten Jahr jeweils 98 vH eines Drittels des für die vorangegangene Leistungsvereinbarung festgesetzten Grundbudgets.“

II. Bedenken

Das gesamte UG 2002 steht – wie bereits erwähnt - im einfachen Gesetzesrang und ersetzt, bis auf die Verfassungsbestimmungen des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) und des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten der Künste (KUOG), die vorgenannten Gesetze sowie weitere einfachgesetzliche Bestimmungen (§ 143 UG 2002). 
Gemäß § 4 UG 2002 sind die Universitäten juristische Personen des öffentlichen Rechts und somit vollrechtsfähig. Sie genießen eigene Rechtspersönlichkeit. 
A. Zur Zulässigkeit der Übertragung von hoheitlichen Aufgaben

1.
Neben zahlreichen anderen Aufgaben obliegt den Universitäten künftig auch die selbständige Vollziehung des Studienrechts. Weiterhin soll dieses in Form der Hoheitsverwaltung vollzogen werden. In § 51 Abs. 1 UG 2002 wird unmissverständlich festgelegt, dass die Vollziehung der Studienvorschriften im Rahmen der Hoheitsverwaltung erfolgt. 
Da den Universitäten nunmehr als juristischen Personen des öffentlichen Rechts selbständige Rechtspersönlichkeit zukommt, sind die Antragsteller der Auffassung, dass die Übertragung der hoheitlichen Aufgabe des Studienrechts auf sie wegen Verstoßes gegen Art. 20 Abs. 1 und Art. 77 Abs. 1 B-VG sowie gegen das Sachlichkeitsgebot (Art. 7 B-VG) verfassungswidrig ist. 
2.
Mit Erkenntnis vom 2.12.2001, G 269/01 hat der Verfassungsgerichtshof klargestellt, dass für die Frage der Zulässigkeit einer Ausgliederung, der Rechtsform der ausgegliederten Einheit keine Bedeutung zukommt. Für juristische Personen des öffentlichen Rechts sind damit dieselben Kriterien ausschlaggebend wie für juristische Personen des Privatrechts. In seinem Erkenntnis VfSlg 14.473/1996 hat der Verfassungsgerichtshof zahlreiche Parameter genannt, die für seine Beurteilung maßgebend sind. Demnach muss die Beleihung ausgegliederter Rechtsträger mit dem aus dem Gleichheitsgrundsatz erfließenden Sachlichkeitsgebot und dem verfassungsrechtlichen Effizienzgebot vereinbar sein. Weiters besteht nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes eine Ermächtigung zu Beleihungen nur für vereinzelte Aufgaben. Überdies ist die Aufsichts- und Weisungsbefugnis der obersten Organe zu bewerten. Für den Bereich des Studienrechts besonders bedeutsam ist die Maßgabe, dass nur vereinzelte Aufgaben ausgegliedert werden dürfen.
Bereits mit dem UOG 1993 wurde die Differenzierung des UOG 1975 zwischen einem übertragenen und einem autonomen Wirkungsbereich aufgegeben. Dies erfolgten durch den im Verfassungsrang stehenden § 2 Abs. 2 UOG 1993. Konsequenz dieser Umstellung war unter anderem, dass in Studienangelegenheiten ein Instanzenzug über den Wirkungsbereich der Universität hinaus nicht vorgesehen war (vgl. § 81 UniStG). Auch kamen der Bundesministerin oder dem Bundesminister über die übliche Rechtsaufsicht hinausgehende Befugnisse nicht zu (vgl. § 81 Abs. 7 UniStG). 
Im wesentlichen Unterschied zum UG 2002 wurde diese Angelegenheiten jedoch nicht von einem selbständigen Rechtsträger – zwar sind die Universitäten gem. § 3 UOG 1993 teilrechtsfähig, diese bezog sich aber nicht auf die studienrechtlichen Sachen – geführt. Wie Korinek treffend ausführt (Korinek, Staatsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausgliederung und Beleihung, ÖZW 2002/2, 46) ist die wichtigste Konsequenz der Ausgliederung darin zu sehen, dass der Zurechnungszusammenhang zum Staat durchbrochen wird. Was für privatrechtliche Ausgliederungen ebenso gelte wie für öffentlich rechtliche. 

Dass diese Trennung des Bandes zwischen Bund und dem ausgegliederten Rechtsträger selbst vor dem Hintergrund des § 2 Abs. 2 UOG 1993 und der bisherigen autonomen Besorgung von studienrechtlichen Angelegenheiten keine vernachlässigbare Größe darstellt, zeigt sich deutlich am Personalsektor. Während bislang Universitätsprofessoren, Universitätsassistenten und die Allgemeinen Bediensten in einem Rechtsverhältnis zum Bund standen (vgl. §§ 21 Abs. 1, 29 Abs. 1 und 35 Abs. 1 UOG 1993), wird dieses in Zukunft mit der jeweiligen Universität begründet (vgl. §§ 97 Abs. 1, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 UG 2002). Dadurch wird auch der noch nach dem UOG 1993 und dem BDG vorhandene personelle Anknüpfungspunkt zur Bundesministerin oder dem Bundesminister gekappt. Der Bundesministerin oder der Bundesminister kommt gem. § 125 UG 2002 lediglich noch für Beamtinnen oder Beamte des Bundes die Dienstaufsicht zu. Diese stellen jedoch nach dem politischen Willen und dem dienstrechtlichen Konzept des VBG eine auslaufende Kategorie dar. Auf dem univesitären Sektor findet zur Zeit - und nach Maßgabe der derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen weiterhin - eine Transformation des Beamtentums in das private Angestelltenverhältnis statt. 

Dieses Konzept mündet in der absoluten Trennung der Bundesministerin oder des Bundesminister vom personellen Sektor der Universitäten, wodurch unmittelbare dienstrechtliche Einflussnahmen unmöglich werden. Was das in Rede stehende Studienrecht anbelangt und die Frage, ob die Ausgliederung des Studienrechts verfassungsrechtlich zulässig ist, zeigt sich daran deutlich, dass die Ausgliederung der Universitäten nicht nur formalen Charakter, sondern auch bedeutende inhaltliche Veränderungen mit sich bringt. Dieser qualitative Unterschied kann auch nicht von § 2 Abs. 2 UOG 1993 verfassungsrechtlich einwandfrei abgedeckt werden. Dieser legitimiert zwar die Weisungsdurchbrechung zur Bundesministerin oder zum Bundesminister, ist aber nicht dazu geeignet die aus Art. 20 Abs. 1 und 77 Abs. 1 B-VG folgenden Bedenken zu zerstreuen. Durch die Ausgliederung des Studienrechts erfolgt unstrittig eine nicht bloß auf vereinzelte Aufgaben beschränkte Beleihung der Universitäten, sondern es wird der gesamte Bereich des Studienrechts deren autonomer Wahrnehmung überlassen. Dies steht in klarem Widerspruch zu den Vorgaben der bisherigen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, nach der die Ausgliederung eines gesamten Regelungskomplexes verfassungswidrig ist, zumal sämtliche den Universitäten zugeschriebenen Aufgaben von diesen autonom zu besorgen sind.
B. 
Zum Organisationsrecht des UG 2002

1.
Die Universitäten haben nach dem UG 2002 im Bereich der wissenschaftlichen Bildung so wie bisher öffentliche Aufgaben weitgehend in Form der Hoheitsverwaltung zu erfüllen. Sol​len diese Agenden durch selbständige Einrichtungen im Rahmen der vom Gesetz ge​währten Freiräume weisungsfrei besorgt werden, wie dies das Gesetz vorsieht, so sind hiefür be​stimmte verfassungsrechtliche Vorgaben zu beachten. Weder die verfassungs​rechtlich vorausge​setzte Struktur der Universitätsautonomie noch die Verfassungsbestim​mung des § 2 Abs 2 UOG 1993 gewäh​ren dem Gesetzgeber einen unbeschränkten Frei​raum zur beliebigen Gestaltung einer solchen Ausgliederung, sondern erlauben eine solche nur unter Wahrung einer Auto​nomiestruktur, die dem verfassungsrechtlich vorgegebenen Selbstverwaltungskonzept angeglichen ist (vgl. vor allem VfSlg 8136/1977 und 13.429/1993). In dem zuletzt zitierten Erkenntnis hat der VfGH bereits aufgrund der Rechtslage nach dem UOG 1975 an die Struktur der - als verfassungsrechtlich zulässig vorausgesetzten - Universitätsautonomie jene Maßstäbe angelegt, die dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Modell der Selbstverwaltung entsprechen: Mithilfe dieser Kriterien hat er den Universitäten im Rahmen ihres selbständigen (autonomen) Wirkungsbereichs auch ohne ausdrückliche einfachgesetzliche Normierung öffentlich-rechtliche Rechtspersönlichkeit zuerkannt sowie das verfassungsrechtliche Erfordernis eines Aufsichtsrechts anstelle des sonst geltenden Weisungszusammenhangs zur staatlichen Verwaltung abgeleitet. Der verfassungsrechtliche Selbstverwaltungsbegriff erfordert insbesondere auch eine Organisationsstruktur, die im Wesentli​chen von den Angehörigen der Universität getragen wird (vgl. dazu den Kommentar von Pernthaler zu dem zuletzt genannten Erkenntnis, JBl 1994, 112 f). Wie im folgenden gezeigt wird, orientiert sich nach Auffassung der Antragsteller gerade auch die Verfassungsbestimmung des § 2 Abs. 2 UOG 1993 an diesem allgemeinen verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsmodell und macht es für die Organisation der Universitäten verbindlich.

Wie einleitend erwähnt, steht das gesamte UG 2002 in einfachem Gesetzesrang. Aus diesem Grund hat sich das UG 2002 an den zahlreichen Verfassungsbestimmungen des UOG 1993 zu orientieren (die folgenden Überlegungen gelten sinngemäß auch für die Kunstuniversitäten, denen durch die Verfassungsbestimmung des § 2 Abs. 2 KUOG dieselben Garantien eingeräumt wurden). Insbesondere § 2 Abs. 2 UOG 1993 ist dabei zu beachten. Um seinen Gehalt erfassen zu können, sind dessen entstehungsgeschichtlicher Hintergrund und seine einfachgesetzliche Einbettung vorab zu erläutern. 
Mit dem UOG 1993 wurde unter anderem das Ziel verfolgt, inneruniversitären Entscheidungsstrukturen zu straffen, weil die durch das UOG 1975 bewirkte Öffnung der Entscheidungsprozesse für alle an den Universitäten tätigen Personengruppen zu erheblichen Reibungsverlusten geführt hat. Bezeichnend für diese Situation wurde immer von der so genannten „Sitzungsuniversität“ gesprochen (vgl 1125 BlgNr 18. GP, 38). Anlass für die Erlassung des UOG 1993 war aber nicht nur dieser Umstand. Das Defizit an universitärer Autonomie zu beheben und die ministerielle Bürokratie zu vermindern, war in gleichem Ausmaß Absicht des Bundes(verfassungs)gesetzgebers (vgl 1125 BlgNr 18. GP, 38). Welche Absichten mit dem UOG 1993 verfolgt wurden und welches Verständnis von der inneren Struktur der Universitäten herrschte, geht aus dem im Dezember 1990 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und der Österreichischen Volkspartei geschlossenen Arbeitsübereinkommen hervor. Nach den der Reform der Universitäten gewidmeten Vorstellungen sollten die demokratisch verfassten Universitäten zu selbständigen, für ihre Leistung verantwortlichen Einrichtungen weiter entwickelt werden (vgl 1125 BlgNr 18. GP, 40). Bereits zum damaligen Zeitpunkt wurden die Universitäten als demokratisch verfasst angesehen und dieser status quo sollte durch das UOG 1993 fortgeschrieben und weiter entwickelt werden. Das vorgenannte Arbeitsübereinkommen war der Ausgangspunkt für einen intesiven Diskussionsprozess an dessen Ende eine Klausurtagung stand, deren Zweck die Erarbeitung einer Punktation über die konkreten inhaltlichen Grundlinien der Organisationsreform war (1125 BlgNr 18. GP, 41). Unter den Hauptanliegen des Reformkonzeptes fand sich das Bekenntnis zu einem „Festhalten am demokratischen Prinzip der Mitgestaltung aller an der Universität tätigen Personengruppen“ (1125 BlgNr 18. GP, 41). Dieses Strukturmerkmal wurde im anschließenden Entwicklungsprozess nicht wieder aufgegeben und vom Gesetzgeber in Form des UOG 1993 verwirklicht und durch § 2 Abs. 2 UOG 1993 verfassungsrechtlich abgesichert. 
Neben dieser demokratischen Grundlegung des Universitätsrechts war dem Gesetzgeber die Stärkung der universitären Autonomie ein stetiges Anliegen. Die Unzulänglichkeit der bis dato bestehenden Autonomie war, wie oben erwähnt, mitunter Anlass für die hinter dem UOG 1993 stehenden Reformbestrebungen und sollte durch dieses behoben werden. Der Stärkung der universitären Autonomie sollte durch eine wesentliche Dezentralisierung der Entscheidungen Rechnung getragen werden, mit der auch eine Kompetenzverlagerung von der Bundesministerin oder dem Bundesminister an die Universitäten einher ging (1125 BlgNr 18. GP, 42). 
Die eben skizzierten - ausweislich der Materialen zum UOG 1993 - vom Bundes(verfassungs)gesetzgeber verfolgten Interessen sind bei der Bewertung des Gehaltes von § 2 Abs. 2 UOG 1993 zu berücksichtigen. Zudem ist für dessen Interpretation sein einfachgesetzliches Umfeld zu beachten. Denn die vom Universitätsgesetzgeber gewählte Technik, die Verfassungsbestimmungen des bis 31. Dezember 2003 parallel geltenden UOG 1993 ohne ihren einfachgesetzlichen Rahmen bestehen zu lassen kann nicht dazu führen, dass diese isoliert und losgelöst von ihrer ursprünglichen systematischen Stellung betrachtet werden. An Hand des ebenfalls in Verfassungsrang stehenden § 13 Abs. 2 UOG 1993 lässt sich dies instruktiv veranschaulichen. Die Verfassungsbestimmung des § 13 Abs. 2 UOG 1993 lautet: „Die Mitglieder von Kollegialorganen sind bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden“. Stellte man diese Vorschrift ohne jegliche systematische Bezüge in die österreichische Verfassung ein, würde eine ihrer tragenden Pfeiler bedeutend verändert: Art. 20 Abs. 1 B-VG wäre für Kollegialorgane nicht anzuwenden. Es ist evident, dass dies vom Verfassungsgesetzgeber nicht gewollt war. Deutlich wird an diesem Beispiel aber auch, dass die Verfassungsbestimmungen des UOG 1993 nicht aus ihrem Kontext gerissen werden können. 
Neben dem oben skizzierten politischen Willen des Universitätsgesetzgebers ist für das Verständnis des § 2 Abs. 2 UOG 1993 seine einfachgesetzliche Einbettung mit in die Betrachtung einzubeziehen. Diese zeichnet sich durch ein hervorstechendes und für das gesamte Konzept des UOG 1993 paradigmatisches Merkmal aus. Sämtliche universitären Organe sind durch ihre Angehörigen legitimiert. Dabei sind die Mitglieder von kollegialen Organen unmittelbar demokratisch legitimiert (vgl § 14 Abs. 1 Z 1 UOG 1993). Auch der Rektor und die Vizerektoren können sich auf das Votum der Universitätsversammlung stützen (vgl § 53 Abs. 4 und 54 Abs. 3 UOG 1993), die viertelparitätisch aus den Mitgliedern der Universitätsangehörigen zusammengesetzt ist (vgl § 55 UOG 1993). Schließlich sind die monokratischen Organe der Fakultät durch die Wahl des zuständigen Kollegialorgans mittelbar demokratisch legitimiert (§ 16 Abs. 1 UOG 1993). Universitäten im Sinne der Verfassungsbestimmung des § 2 Abs. 2 UOG 1993 sind demokratisch verfasste Einheiten, denen die Besorgung eines autonomen Aufgabenbereiches aufgetragen ist. Die zumindest mittelbar demokratische Legitimation aller Universitätsorgane stellt einen Systemgrundsatz des Universitätsrechtes dar, der in Form des § 2 Abs. 2 UOG 1993 verfassungsrechtlich garantiert ist. 
Die Mitbestimmung der Verbandsangehörigen bei der Bestellung ihrer Organe stellt weiters eines der Begriffsmerkmale der Selbstverwaltung dar (vgl unter vielen Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1996, 384). Die Formulierung des § 2 Abs. 2 UOG 1993 wurde in Anlehnung an die Bestimmung des Art 118 Abs. 4 B-VG über den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden gewählt, wodurch das Prinzip der Selbstorganisation zum Ausdruck kommen soll (1125 BlgNr 18. GP, 45). Selbst wenn nicht alle Merkmale der gemeindlichen Selbstverwaltung auf die Universitäten zutreffen und diese einen eigenen Typus der Selbstverwaltung bilden, kann aus der Entstehungsgeschichte des UOG 1993 und aus seinen einfachgesetzlichen Rahmenbedingungen unzweifelhaft geschlossen werden, dass universitäre Organe (zumindest mittelbar) durch die Angehörigen der Universität zu bestellen sind.

Die Verfassungsbestimmung des § 2 Absatz 2 UOG 1993 garantiert somit den Universitäten eine Organisationsstruktur, die dem verfassungsrechtlichen Modell der Selbstverwaltung entspricht. 
2.
Die offene Abkehr des UG 2002 von einem Selbstverwaltungsmodell zu einem Unternehmensmodell unterläuft die Prinzipien der Selbstorganisation und der Mitbestimmung. Diese Wesensmerkmale der Selbstverwaltung werden durch das UG 2002 nur mehr rudimentär be- und geachtet. Insofern steht es im klaren Widerspruch zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben des § 2 Abs. 2 UOG 1993. 
Durch § 2 Abs. 2 UOG 1993 wurde zwar kein bestimmtes Organisationsmodell versteinert, was aber nicht gleichbedeutend mit einem Verlust seiner Rahmenfunktion ist. Negativ definiert bedeutet dies, dass § 2 Abs. 2 UOG 1993 nicht jedes Organisationsmodell zu rechtfertigen vermag. 
Selbst wenn man von einer bloßen Ähnlichkeit zur Gemeindeselbstverwaltung ausgeht, wird das Modell von Selbstverwaltungseinrichtungen unterlaufen, wenn zentrale Organe durch staatliche Bestellungsakte dominiert werden, sodass von einer demokratischen Mitwirkung der Verbandsangehörigen nicht mehr gesprochen werden kann. Zweifellos kommt dem Universitätsrat die Stellung eines zentralen Organes innerhalb der Universität zu (vgl § 21 Abs. 1 UG 2002, zudem wird er in § 20 Abs. 1 UG 2002 ausdrücklich als oberstes Organ der Universität definiert). Trotzdem werden je nach Größe des Universitätsrates, ob fünf, sieben oder neun Mitglieder, nur zwei, drei oder vier Mitglieder vom Senat entsandt (§ 21 Abs. 6 UOG 1993). Die vom Senat entsandten Mitglieder weisen einen mittelbaren demokratischen Verbund zu den Angehörigen der Universität auf, weil dieser aus deren gesamten Kreis gewählt wird (§ 25 Abs. 4 UG 2002). Die Mehrzahl der im Universitätsrat vertretenen Mitglieder kann sich nicht - weder unmittelbar noch mittelbar - auf das Mandat der Universitätsangehörigen stützen. Sie werden zum Teil von der Bundesregierung bestellt (§ 21 Abs. 6 Z 2 UG 2002) bzw. ein Mitglied wird von den vom Senat gewählten und der Bundesregierung bestellten Mitgliedern bestellt (§ 21 Abs. 6 Z 3 UG 2002). Zudem dürfen sich die Mitglieder des Universitätsrates nicht aus den Universitätsangehörigen gemäß §§ 125, 132 und 133 UG 2002 und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Universität rekrutieren (§ 21 Abs. 5 UG 2002). Der Bestellmodus des Universitätsrates zeigt deutlich, dass die für eine Selbstverwaltungseinrichtung erforderliche demokratische Mitwirkung der Verbandsangehörigen nicht gewährleistet ist. Gesteigert wird die undemokratische Ausrichtung des UG 2002 durch den Ausschluss von Universitätsangehörigen als potentielle Universitätsratsmitglieder. 
Dabei ist nochmals zu betonen, dass mit § 2 Abs. 2 UOG 1993 kein bestimmtes Organisationsmodell festgeschrieben wird. Wie oben nachgewiesen wurde, weist sein innerer Gehalt jedoch jedenfalls die für Selbstverwaltungseinrichtungen typischen Elemente der Selbstbestimmung und der Mitwirkung der Verbandsangehörigen auf. Aus der Ähnlichkeit zur Gemeindeselbstverwaltung ist daher nicht ableitbar, dass die in Einrichtung des Universitätsrates in der derzeitigen Form verfassungskonform ist. Selbst Berka, der dem Universitätsrat seine Verfassungskonformität bescheinigt, stellt nicht in Abrede, dass das Modell von Selbstverwaltungseinrichtungen unterlaufen wird, wenn zentrale Organe durch staatliche Bestellungsakte dominiert werden, sodass von einer demokratischen Mitwirkung der Verbandsangehörigen nicht mehr gesprochen werden kann (vgl Berka, Universitätsautonomie, akademische Selbstverwaltung und Universitätsgesetz 2002, zfhr 2002, 78 [81]). Angesichts der Zusammensetzung des Universitätsrates steht die Folgerung desselben Autors (der den Universitätsrat ausdrücklich mehrfach als zentrales Organ der Universität qualifiziert [Berka, aao 90 bzw 91]), dass dieser verfassungskonform eingerichtet sei (Berka aaO 90ff), in deutlichen Widerspruch zu seinen eigenen Prämissen. 
Auch der Verfassungsgerichtshof hat in VfSlg. 8644/1979 und 10.306/1984 die Bestellung der leitenden Organe als wesentlich für Selbstverwaltungseinrichtungen angesehen und aus dem Demokratieprinzip des B-VG heraus begründet. Der Verfassungsgesetzgeber des Jahres 1993 hat gezielt in Anlehnung an die Formulierung der gemeindlichen Selbstverwaltung den § 2 Abs. 2 UOG 1993 gestaltet. Die gesetzgeberische Absicht war, wie in den Materialen, insbesondere in den vorhin zitierten Belegstellen deutlich zum Ausdruck kommt, darauf ausgerichtet die Autonomie der Universitäten zu stärken. Dabei wurden die Universitäten immer als demokratisch verfasste Einheiten angesehen, deren Organe einer Rückbindung an die Universitätsangehörigen bedürfen. Dieses auch für sonstige Selbstverwaltungseinrichtungen kennzeichnende Merkmal sollte durch die Formulierung des § 2 Abs. 2 UOG 1993 bekräftigt werden, der sich deshalb textlich nahe am Vorbild des Art. 118 Abs. 4 B-VG - der gemeindlichen Selbstverwaltung - orientiert. Der einzige Unterschied zu verfassungsrechtliche gewährleisteten Selbstverwaltung der Gemeinde ist jener, dass in § 2 Abs. 2 UOG 1993 nicht ausdrücklich auf den eigenen Wirkungsbereich der Universitäten abgestellt werden musste, weil im Konzept des UOG 1993 ein übertragene Wirkungsbereich nicht mehr vorgesehen war. Dieser Umstand ist bezeichnend für das Selbstverständnis des Verfassungsgesetzgebers, der nur mehr einen autonomen Wirkungsbereich verwirklichen wollte. 
Der Universitätsrat ist als zentrales Leitungsorgan der Universität mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet. Seine Einrichtung läuft jedoch dem Willen des Verfassungsgesetzgebers diametral entgegen. Ihm fehlt es an der notwendigen Rückbindung an die Universitätsangehörigen, da nur die Minderheit des Universitätsrates eine zumindest mittelbar demokratische Legitimation aufweist. Dagegen fehlt der Mehrheit der Mitglieder des Universitätsrates diese Qualität. Damit ist das gesamte Kollegialorgan verfassungswidrig eingerichtet. Durch die derzeitige Rechtslage wird aber auch das Demokratieprinzip der Verfassung verletzt, weil sich in der Mitbestimmung der Verbandsangehörigen bei der Bestellung ihrer Organe jenes demokratische Element äußert, das den Institutionen der Selbstverwaltung typischerweise innewohnt. 
Die Bestimmungen über den Bestellmodus und die Mitgliedschaft zum Universitätsrat widersprechen jedenfalls den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Sie basieren auf einem verfassungswidrigen Konzept der Universität und entbehren einer verfassungsrechtlichen Grundlage. 
Allerdings lässt sich die Rechtslage durch die Aufhebung der §§ 21 Abs. 3 bis 7 UG 2002 nicht vollkommen bereinigen. Die dadurch mitverursachte konzeptionelle oder systematische Verfassungswidrigkeit der Organisationsvorschriften des UG 2002 (§§ 19 bis 25 UG 2002) lässt sich nicht mit einer auf einzelne Bestimmungen eingeschränkten verfassungsgerichtlichen Aufhebung beseitigen. Dem kann nur durch die Ausweitung des Umfanges des Aufhebungsgegenstandes begegnet werden (siehe dazu auch unten unter 8.).
3.
Die verfassungswidrige Einrichtung des Universitätsrates bringt weiters die Verfassungswidrigkeit des § 20 Abs. 3 erster Satz mit sich, wonach die Mitglieder von Kollegialorganen bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden sind. Dabei wird im Gesetzestext explizit auf die Verfassungsbestimmungen des § 13 Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG verwiesen. Damit wird suggeriert, die Weisungsfreistellung des Universitätsrates könnte sich auf die vorgenannten Verfassungsbestimmungen stützen. Freilich basiert diese Bestimmung auf der falschen Annahme des einfachen Gesetzgebers, dass der Universitätsrat verfassungskonform eingerichtet sei. Nachdem dies, wie oben nachgewiesen wurde, nicht zutrifft, fehlt der einfachgesetzlichen Weisungsfreistellung ihre verfassungsrechtliche Grundlage. Gemäß Art. 20 Abs. 1 B-VG können Verwaltungsorgane im Sinne dieser Bestimmung nur verfassungsgesetzlich weisungsfrei gestellt werden. Unstrittig sind Universitätsorgane solche Organe, die vom Anwendungsbereich des Art. 20 Abs. 1 B-VG erfasst sind. Die prinzipielle Weisungsgebundenheit von Verwaltungsorganen ist ein zentrales Element des demokratischen Verfassungsprinzips (vgl unter vielen Raschauer in Korinek/Holoubek, Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 3. Lfg, 2000, Rz 6 und 8 zu Art 20 Abs. 1 B-VG).

Selbst unter der Voraussetzung, dass § 2 Abs 2 UOG 1993 den Universitäten keine Selbstverwaltungsstruktur garantiert, sondern nur deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit klarstellen sollte, erweist sich somit die Weisungsfreistellung des Universitätsrates als verfassungswidrig. Denn unter dieser Voraussetzung müssten die Universitäten zwar einfachgesetzlich nicht als Selbstverwaltungskörper, sondern dürften auch abweichend von diesem Modell als ausgegliederte Rechtsträger eingerichtet werden, sie dürften diesfalls allerdings mit Agenden der öffentlichen Verwaltung nur insoweit betraut werden, als dabei den obersten staatlichen Vollziehungsorganen ein Weisungsrecht eingeräumt bleibt, das ihrer parlamentarischen Verantwortlichkeit für die betreffenden Vollziehungsaufgaben entspricht (so zusammenfassend jüngst VfGH 12. 12. 2001, G 269/2001, zur Ausgliederung der Wertpapieraufsicht, sowie der Unterbrechungsbeschluss B 1492/01 vom 26. Juni 2002 zur Reform des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger). Aufgrund der vom Gesetzgeber vorgesehenen Zusammensetzung des Universitätsrates einerseits und seiner Weisungsfreistellung andererseits unterliegen dessen Entscheidungen aber weder auf staatlicher Ebene noch auf Universitätsebene einer demokratischen Kontrolle. Solches ist dem Organisationsplan der Bundesverfassung fremd: es entspricht weder dem verfassungsrechtlichen Typus der Selbstverwaltung noch der andernfalls zwingend erforderlichen Eingliederung in den Leitungs- und Verantwortungszusammenhang der staatlichen Verwaltung.

Durch die Weisungshierarchie soll sichergestellt werden, dass der Verantwortungszusammenhang von der parlamentarisch kontrollierten Verwaltungsspitze bis zur untersten Ebene der Verwaltung garantiert ist. Ausnahmen vom Gebot der Weisungsbindung bestehen nur in sehr eingeschränktem Ausmaß. Sie bestehen etwa für so genannte Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag (Art. 20 Abs. 2 und 133 Z 4 B-VG) und für Organe von Selbstverwaltungskörpern.
Während der tiefere Grund für die Weisungsfreistellung von Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag im Rechtsstaatsprinzip zu finden ist, findet sich jener bei den Selbstverwaltungskörpern im Vorverständnis, dass ihre Organe von den Mitgliedern der Selbstverwaltungskörper gewählt werden. Die Wahl der Organe ist deshalb auch kein zufälliger Bestandteil des verfassungsrechtlichen Verständnisses von Selbstverwaltung, sondern sie bedeutet ihre zentrale legitimatorische Komponente. Dieses Kernelement der Selbstverwaltung fehlt dem Universitätsrat. Er kann sich weder auf eine verfassungsrechtliche Absicherung durch § 2 Abs. 2 UOG 1993 bzw. § 2 KUOG stützen, noch bieten § 13 Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG die notwendige verfassungsrechtliche Grundlage. 
Wie bereits im Zusammenhang mit § 2 Abs. 2 UOG 1993 erwähnt, kann § 13 Abs. 2 UOG 1993 (die folgenden Ausführungen gelten sinngemäß auch für § 14 Abs. 2 KUOG) nicht aus seinem einfachgesetzlichen Konnex gerissen werden und zu einer Leerformel herabgesetzt werden. Bei einem isolierten Verständnis und einer rein am Wortlaut verhafteten Interpretation von § 13 Abs. 2 UOG 1993, wonach die Mitglieder von Kollegialorganen bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden sind, wären plötzlich alle Mitglieder von Kollegialorganen weisungsfrei gestellt. Ein solches Verständnis steht in offensichtlichen Widerspruch zu den Absichten des Verfassungsgesetzgebers. Dieser hatte vielmehr universitäre Kollegialorgane vor Augen. Er hatte aber nicht irgendwelche universitären Kollegialorgane ins Auge gefasst, sondern solche, die eine bestimmte Verfasstheit aufweisen. Würde dem Verfassungsgesetzgeber unterstellt, ihm kommt es lediglich auf die formelle Bezeichnung als universitäres Kollegialorgan an, würde die Verfassungsbestimmung zu einer leeren Worthülse degradiert. Ungeachtet der legistischen Vorgangsweise des einfachen Gesetzgebers, die dazu führt, dass die Verfassungsbestimmungen des UOG 1993 und KUOG ihres Umfeldes entkleidet wurden und gleichsam als verwaiste Bestandteile der Rechtsordnung zurückgelassen wurden, können diese nicht ihrer Maßstabs- und Rahmenfunktion beraubt werden. 
Diese Funktionen kommen ihnen nach wie vor zu und zeitigen aus denselben Gründen, die die Verfassungswidrigkeit der Einrichtung des Universitätsrates bewirkten, die Verfassungswidrigkeit der einfachgesetzlichen Weisungsfreistellung des § 20 Abs. 3 erster Satz UG 2002. An diesem Ergebnis vermag auch die Bezugnahme auf die § 13 Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG nichts verändern, die nur der Klarstellung dienen, dass es kein gebundenes Mandat gibt (1125 BlgNr 18. GP, 48). Unterstrichen wird die hier eingenommene Sichtweise durch die einleitenden und erklärenden Ausführungen in den Materialien zu § 13 UOG 1993. Diese lauten wie folgt: „Wie bereits bisher werden das Recht und die Pflicht, bei der Willensbildung der Kollegialorgane mitzuwirken, festgehalten. Dies betrifft einerseits die Wahl, Entsendung oder Nominierung ebenso wie andererseits das Tätigwerden in Kollegialorganen selbst“ (1125 BlgNr 18. GP, 48 [Hervorhebungen durch die Beschwerdeführerin]). Daraus wird ersichtlich, dass der Bundesverfassungsgesetzgeber ein systematisches und konzeptuelles Verständnis von universitären Kollegialorganen hatte. Die verfassungsrechtlichen Verbürgungen des UOG 1993 und KUOG sind vor diesem Hintergrund zu verstehen und kommen nur solchen Organen zu, die diesem Verständnis gerecht werden. Der Universitätsrat verletzt diese verfassungsrechtlich abgesicherte Struktur, die in der Leitlinie der unmittelbaren oder zumindest mittelbaren Mitbestimmung aller Universitätsangehörigen zu sehen ist. 
Nachdem sich § 20 Abs. 3 erster Satz UG 2002 auf keine verfassungsrechtliche Ausnahme stützen kann, ist er mit Art 20 Abs. 1 B-VG unvereinbar und somit verfassungswidrig. Der klare Wortlaut der Bestimmung ist auch keiner verfassungskonformen Interpretation zugänglich, mit der die begründete Verfassungswidrigkeit vermieden werden könnte. 
4.
Ebenfalls verfassungswidrig geregelt ist die Abberufung der Mitglieder des Universitätsrates. Diese setzt gem. § 22 Abs. 14 UG 2002 einen mit qualifizierter Mehrheit übereinstimmend beschlossenen Vorschlag des Senats und Rektorats voraus. Dadurch wird die Bundesministerin oder der Bundesminister an die Entscheidung eines anderen Organes gebunden. Abgesehen von verfassungsrechtlichen Ausnahmebestimmungen dürfen aber oberste Organ nicht an Willenserklärungen anderer Organe gebunden werden. Ein solche Bindung ist mit den Art. 19 Abs. 1 und 67 Abs. 1 B-VG unvereinbar. Dies hat der Verfassungsgerichtshof in zahlreichen Erkenntnissen bestätigt (vgl die Nachweise bei Mayer, Bundes-Verfassungsrecht³, 2002, I.2 zu Art 19 B-VG). 
§ 22 Abs. 14 UG 2002 schreibt eine derartige Bindung auf einfachgesetzlicher Ebene vor und ist deshalb als verfassungswidrig zu qualifizieren.
5.
Die verfassungswidrige Kreation des Universitätsrates schlägt auch auf die rechtliche Qualität des Rektorates durch.
Wie der Universitätsrat zählt auch das Rektorat zu den obersten Organen der Universität (§ 20 Abs. 1 UG 2002). Ihm kommen, neben den in § 22 Abs. 1 UG 2002 aufgezählten Aufgaben, all jene Aufgaben zu, die nicht einem anderen Organ zugewiesen sind (§ 22 Abs. 1 UG 2002). Den Rektoraten kommt also die Subsidiärkompetenz innerhalb der Universitäten zu. 
Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem Rektor und bis zu vier Vizerektorinnen oder Vizerektoren (§ 22 Abs. 3 UG 2002). Die Rektorin oder der Rektor muss nicht Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor sein. Für Personen außerhalb des Kreises der Universitätsgehörigen bestand bereits gem. § 53 Abs. 5 UOG 1993 die Möglichkeit zur Rektorin oder zum Rektor gewählt zu werden, wenngleich durch § 22 Abs. 2 UG 2002 das Band zur wissenschaftlichen Erfahrung und Vorbildung nunmehr gänzlich durchtrennt wurde. Während die Vorgängerbestimmung die Funktion der Rektorin oder des Rektors auf Personen einschränkte die Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren mit der Fähigkeit zur organisatorischen oder wirtschaftlichen Leitung einer Universität sind bzw. auf außerhalb der Universität tätige Personen mit gleichzuhaltender Qualifikation, nennt die Nachfolgebestimmung als Voraussetzungen für dieses Amt die Notwendigkeit internationaler Erfahrung und die Fähigkeit zur organisatorischen oder wirtschaftlichen Leitung einer Universität. Die gesetzgeberische Absicht verfolgt auch mit diesen Regelungen den allgemeinen politischen Trend „Management statt Verwaltung“ (1134 BlgNr 21. GP, 1 der Erläuterungen), dessen Kern darauf gerichtet ist die Universitäten auf Unternehmen umzustellen und mit Unternehmensstrukturen zu versehen. Mitsprache der Universitätsangehörigen wird es daher nur mehr in den beschränkt entscheidungsbefugten Organen gem. § 25 Abs. 8 UG 2002 und im Senat geben (1134 BlgNr 21. GP, 2 der Erläuterungen). Die Materialen zum UG 2002 legen unmissverständlich offen, dass die Ausschaltung der Mitbestimmung der Universitätsangehörigen nicht nur bei der Bestellung des Universitätsrates Platz greifen soll, sondern auch bei der Bestellung des Rektorates. 
Entsprechend dieser Zielvorstellung wird die Rektorin oder der Rektor weder durch Wahl der Universitätsangehörigen, noch durch Wahl eines von diesen demokratisch legitimierten Organs ermittelt. Das Mandat der Rektorin oder des Rektors kann sich auf kein unmittelbar und auch kein mittelbar demokratisches Votum stützen. Es ist vielmehr ein von außerhalb der Universität gestütztes. Dieser Legitimationszusammenhang bewirkt, wie bereits oben detailliert begründet wurde, eine Abkehr vom allgemeinen Bild der Selbstverwaltung. Im Speziellen bedeutet sie aber auch eine Verletzung der verfassungsrechtlich verbürgten Garantie der universitären Selbstverwaltung. 
Diese verfassungsrechtliche Gewährleistung des § 2 Abs. 2 UOG 1993 wird durch die Bestellmodi der §§ 23 Abs. 3 und 24 Abs. 2 UG 2002 verletzt. Nach § 23 Abs. 3 UG 2002 wird die Rektorin oder der Rektor vom Universitätsrat aus einem Dreiervorschlagsrecht des Senats für eine Funktionsperiode von vier Jahren gewählt. Der Senat, der sich auf die Wahl durch die Universitätsangehörigen berufen kann (vgl. § 25 Abs. 4 UG 2002), wird auf ein Vorschlagsrecht reduziert und der Universitätsrat wird mit Entscheidungsvollmacht ausgestattet. 

Noch stärker reduziert ist die Einbindung des Senates bei der Wahl der Vizerektorinnen oder Vizerektoren. Bei dieser kommt ihm lediglich ein Anhörungsrecht zu. Das Vorschlagsrecht fällt dabei der Rektorin oder dem Rektor zu. Dem Universitätsrat kommt wiederum das Recht der Wahl zu.

Dass der Universitätsrat verfassungswidrig eingerichtet ist, wurde bereits oben nachgewiesen. Diese Verfassungswidrigkeit, die in der mangelnden Mitbestimmung der Universitätsangehörigen gelegen ist, wirkt sich auf die verfassungsrechtliche Beurteilung der Bestellmodi der Rektorin oder des Rektors und der Vizerektorinnen oder Vizerektoren ebenfalls aus. Diesen haftet dieselbe Verfassungswidrigkeit an. Ihr demokratischer Legitimationszusammenhang zu den Universitätsangehörigen ist durchbrochen und aus diesem Grund mit dem Prinzip der universitären Selbstverwaltung unvereinbar.
Durch § 2 Abs. 2 UOG 1993 wurde zwar kein bestimmtes Organisationsmodell versteinert, es wurde allerdings ein bestimmtes Konzept der universitären Autonomie und der universitären Selbstverwaltung verfassungsrechtlich abgesichert. Diesem Konzept wohnt die Mitbestimmung der Universitätsangehörigen bei der Wahl ihrer Organe als zentrales Element inne (zur näheren Begründung verweisen die Antragsteller auf die obigen Ausführungen). Daher können die geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken auch nicht durch das Vorschlagsrecht des Senates bei der Wahl der Rektorin oder des Rektors zerstreut werden, weil ihre bzw. seine Wahl einem Organ überantwortet wurde, das seinerseits die verfassungsrechtlich notwendige Rückbindung zu den Universitätsangehörigen nicht herstellen kann. Noch kann diese bei der Wahl der Vizerektorinnen oder der Vizerektoren hergestellt werden. Hier kommt dem Senat nur mehr das Recht der Anhörung zu. 
Die Regelungen über die Bestellung der Rektorin oder des Rektors (§ 23 Abs. 3) und der Vizerektorinnen oder der Vizerektoren (§ 24 Abs. 2 UG 2002) stellen sich damit als dem verfassungsrechtlichen Konzept der universitären Selbstverwaltung verletzende Normen heraus. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich die dadurch mitverursachte konzeptionelle oder systematische Verfassungswidrigkeit, wie bereits im Zusammenhang mit dem Universitätsrat (oben unter 3.) erläutert, nicht durch die alleinige Aufhebung der vorgenannten Bestimmungen beseitigen lässt, vielmehr ist nach Auffassung der Antragsteller eine Ausdehnung des Umfanges des Anfechtungsgegenstandes erforderlich (zur näheren Begründung siehe unten unter 8.). 
6.
Weil § 2 Abs. 2 UOG 1993 eine von den Angehörigen der Universität demokratisch legitimiert Struktur verbürgt, entbehrt die einfachgesetzliche Weisungsfreistellung des § 22 Abs. 7 UG 2002 einer verfassungsrechtlichen Grundlage. Aus denselben bereits oben unter 4. genannten Überlegungen und Zusammenhängen ist diese Bestimmung nicht mit Art. 20 Abs. 1 B-VG vereinbar und somit verfassungswidrig.
7.
Zwar bestehen aus Sicht der akademischen Mitbestimmung gegen die Bestellung des Senates keine Bedenken, ob dies jedoch auch für die Umschreibung seines Aufgabenbereiches gelten kann, ist fraglich (so auch Berka, Universitätsautonomie, akademische Selbstverwaltung und Universitätsgesetz 2002, zhr 2002, 78 [93f]). Problematisch ist der Umstand, dass der Senat nach UG 2002 sehr viel weniger zu regeln hat, als dies bisher gem. § 7 Abs. 1 UOG 1993 der Fall war. Mit dieser Bestimmung wurde dem Senat in Verfassungsrang die Erfüllung bestimmter Aufgaben zugeschrieben. Die Verfassungsbestimmung des § 7 Abs. 1 UOG 1993 setzt dabei nicht nur die Erlassung einer Satzung voraus, sondern sie schreibt ihr einen bestimmten Inhalt zu (so auch Berka aaO 94). Insbesondere obliegt ihr die Regelung der inneren Organisation der Universität. 

Beispielsweise stellten die Zahl und Aufgabenbereiche der Vizerektorinnen und Vizerektoren und die Errichtung, Benennung und Auflösung von Instituten Regelungsbereiche der Satzung dar (vgl. § 7 Abs. 2 Z 1 und 2 UOG 1993). Auch wenn der Aufgabenkatalog des § 7 Abs. 2 UOG 1993 nicht als verfassungsrechtlich festgeschrieben zu betrachten ist und die dort genannten Bereiche nicht zwingend als Satzungsrecht zu erlassen sind, so ist auf Grund von § 7 Abs. 1 UOG 1993 ein beliebiges Abweichen davon nicht möglich. Die Regelung der inneren Organisation der Universitäten ist als Kern des Satzungsrechts auszumachen. Hinkünftig ist der Organisationsplan, der zweifellos den inneren Aufbau der Universitäten festlegt, vom Universitätsrat zu genehmigen (§ 21 Abs. 1 Z 1 UG 2002). Auf die Bezeichnung als „Satzung“ oder „Organisationsplan“ kommt es in diesem Zusammenhang sicherlich nicht an. Was die Verfassung aber vorgibt, ist die innere Gestaltung der universitären Organisation durch einen Akt eines Universitätsorgans im Sinne des § 2 Abs. 2 UOG 1993. Da der Universitätsrat – was bereits oben eindeutig nachgewiesen wurde - die Kriterien der zuletzt genannten Verfassungsbestimmung nicht erfüllt, steht diese Bestimmung im Widerspruch zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Inhaltlich betrachtet wird die innere Organisation der Universität durch ein universitätsfremdes Organ bestimmt. Dieser Umstand resultiert in einer Verletzung der Verfassungsbestimmung des § 7 Abs. 1 UOG 1993, die dem konzeptiven Gedanken einer selbstbestimmten und selbstorganisierten Universität (Selbstverwaltungseinrichtung) verhaftet ist. 
8.
In der Gesamtbetrachtung offenbart sich, dass das gesamte UG 2002 von einem Organisationskonzept durchzogen ist, die in einer konzeptionellen oder systematischen Verfassungswidrigkeit kulminiert. Diese kann nicht durch Aufhebung einzelner Regelungen des Organisationsrechts, sondern nur durch Beseitigung aller in den §§ 19 bis 25 genannten Bestimmungen beseitigt werden. Daran vermag auch der verfassungskonforme Bestellmodus für den Senat nichts verändern. Denn die gesamte Aufgabenverteilung innerhalb der Organisationsstruktur und das Verhältnis der Organe zueinander, sowie die Möglichkeiten der gegenseitigen Einflussnahme (man denke zB an die Wahl und Abberufung von Organen, Stellungnahmerechte, Vorschlags- und Genehmigungsrechte für dieselben Angelegenheiten) sind derart miteinander verwoben, dass die Aufhebung einzelner Normen nicht ausreicht, um den Anforderungen des § 2 Abs. 2 UOG 1993 gerecht zu werden. Dieser erforderliche Umfang des Aufhebungsgegenstandes ergibt sich auch aus der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, wonach die mit der aufzuhebenden Gesetzes- oder Verordnungsstelle in einem untrennbaren Zusammenhang stehenden Bestimmungen ebenfalls zu erfassen sind (vgl die Nachweise bei Öhlinger/Hiesel, Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, Bd I Verfassungsgerichtsbarkeit, 2001, E 41 zu § 62 VfGG).

C. Zu den im UG 2002 vorgesehenen Leistungsvereinbarungen

Zahlreiche Verfassungswidrigkeiten weisen die Bestimmungen über die Leistungsvereinbarung auf (§§ 12 und 13 UG 2002). 
1.
Grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet bereits ihre Charakterisierung als öffentlich rechtlicher Vertrag (§ 13 Abs. 1 UG 2002). Diese ergeben sich aus der These der Geschlossenheit des verfassungsrechtlichen Rechtsquellenkataloges. Sogenannte koordinationsrechtliche Verträge, bei denen sich gleichberechtigte Partner gegenüberstehen, sind der Verfassung, wie die Art. 15a und 116a B-VG zeigen, bekannt. Subordinationsrechtliche Verträge dagegen sind dem verfassungsrechtlichen Rechtsquellenkatalog fremd. Derartige Verträge werden zwischen einem Verwaltungsorgan in seiner behördlichen Funktion und einem Rechtsunterworfenen – wozu auch juristische Personen des öffentlichen Rechts zu zählen sind – abgeschlossen (Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1996, 534f). 
2.
In ihrer Funktion stellen subordinationsrechtliche Verträge Substitute eines individuellen, hoheitlichen Verwaltungsaktes dar. Ihre Zugehörigkeit zu Hoheitsverwaltung bedingt jene inhaltliche Determinierung, die sich aus Art. 18 B-VG ergibt (Antoniolli/Koja, aaO 537). Die daraus resultierenden Vorgaben erfüllen insbesondere die §§ 12 Abs. 8 und 9 UG 2002 nicht. Diesen Bestimmungen zufolge hat die Bundesministerin oder der Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der Universitäten „Indikatoren“ und die Art der Berechnung des formelgebundenen Budgets durch Verordnung festzusetzen. Hinsichtlich des Begriffes „Indikator“, dessen Gehalt im Dunklen liegt, verweist Abs. 9 des Paragraphen 12 auf Abs. 8. Dort ist von „qualitäts- und quantitätsbezogenen Indikatoren“ die Rede, deren Bezugspunkte die Bereiche Lehre, Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste sowie gesellschaftliche Zielsetzungen sind. Zum Teil finden sich diese Bereiche in § 13 Abs. 2 UG 2002 wieder. Dieser regelt den Inhalt der Leistungsvereinbarungen. Die dort umschriebenen Bereiche, wie etwa der Bereich gesellschaftliche Zielsetzungen oder der Forschung sowie Entwicklung und Erschließung der Künste, sind jedoch nicht geeignet für die Interpretation der §§ 12 Abs. 8 und 9 UG 2002 jenes Maß an Determinierung herbeizuführen, dass gem. Art. 18 Abs. 1 B-VG notwendig ist. In diesem Zusammenhang weisen die Antragsteller darauf hin, dass auch der Inhalt von Leistungsvereinbarungen (arg. „insbesondere“) in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise offen gelassen wird (§ 13 Abs. 2 UG 2002). Zwar lässt das Legalitätsprinzip für die Behörden einen Handlungsspielraum zu. Allerdings sind die Kriterien für die Festlegung der Indikatoren aus dem Gesetz nicht erschließbar. 
Beispielsweise wird der in § 13 Abs. 2 lit. b genannte Bereich Forschung sowie Entwicklung und Erschließung der Künste folgendermaßen umschrieben: „Die Universität hat insbesondere die geplanten und die weiterzuführenden Forschungsprojekte und Forschungsprogramme sowie die Vorhaben zur Entwicklung und Erschließung der Künste bekannt zu geben.“ Abgesehen davon, dass nicht erkenntlich ist, welcher Inhalt dem Begriff Indikator allgemein zuzuschreiben ist, ist diese Erläuterung nicht geeignet, kenntlich zu machen, welcher qualitäts- oder quantitätsbezogener Indikator sich daraus ergeben soll. Aus der Bekanntgabe der Universitäten über ihre geplanten und weiterzuführenden Vorhaben kann kein inhaltlicher Anhaltspunkt gewonnen werden, der auf die Merkmale der Indikatoren schließen lässt. 
Auch aus den Gesetzesmaterialen sind keine weiteren Anhaltspunkte zu gewinnen. Dort wird einleitend erklärt, dass durch die Verordnung gem. § 12 Abs. 9 UG 2002 die Faktoren festgelegt werden, die zur Berechnung der Indikatoren herangezogen werden. Näher wird dazu ausgeführt, dass dabei auf das spezifische Profil der jeweiligen Universität, auf die in der Leistungsvereinbarung festgehaltenen Ziele, sowie die im Leistungsauftrag definierten Aufgaben Bedacht zu nehmen ist (1134 BlgNr 21. GP, 8 der Erläuterungen). Dass ein nach Universitäten differenziertes „Indikatorenmodell“ zu entwickeln ist, geht aus dem Gesetzestext nicht hervor und ist vor dem Hintergrund des Art. 18 Abs. 1 B-VG ebenfalls bedenklich. Die Bemerkungen in den Materialen verschaffen aber auch keine Klarheit über den Begriff des Indikators. Nur schemenhaft kann diesen entnommen werden, was der Gesetzgeber darunter versteht. Zur Austarierung unsachlicher Ungleichgewichte zwischen den Universitäten wird dort vorgeschlagen „… in bestimmten Bereichen (z.B. Studierende, Publikationen, Drittmittel) eine unterschiedliche Gewichtung von Kriterien (z.B. nach Fächergruppen, Geschlecht) vorzunehmen“ (1134 BlgNr 21. GP, 8 der Erläuterungen). Dass sich Indikatoren im Sinne der §§ 12 Abs. 8 und 9 UG 2002 nach Fächergruppen oder dem Geschlecht bemessen können, ist aus dem Gesetzestext nicht erschließbar und beweist, dass die vorgenannten Bestimmungen mit Art. 18 Abs. 1 B-VG unvereinbar sind. 
Nachdem Leistungsvereinbarungen dazu eingesetzt werden, bestimmte Zielvorgaben vorzuschreiben, liegt es nahe, eine Parallele zur so genannten „finalen Programmierung“ zu ziehen (vgl Rill in Rill/Schäffer, Bundesverfassungsrecht Kommentar, 1. Lfg, 2001, Rz 71 zur Art. 18 B-VG). Diese spezielle Gesetzestechnik wird vom Verfassungsgerichtshof anerkannt. Er räumt dem Gesetzgeber dabei ein, dass nicht bereits auf Gesetzesstufe jenes Maß an Determinierung erreicht werden kann, wie es ansonsten notwendig ist (Ausgangspunkt dieser Judikaturlinie war das Erkenntnis VfSlg 8280/1978). Diese verdünnte materiell-rechtliche Determinierung führt dazu, dass den Vorschriften des Gesetzes über die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen besondere Bedeutung zukommt. Dementsprechend ist besonderes Augenmerk auf die ausreichende Festlegung der Entscheidungsgrundlagen zu legen. Aber auch an diesen mangelt es im Universitätsrecht. Welche Entscheidungsgrundlagen bei der Erarbeitung der Indikatoren und der Art der Berechnung des formelgebundenen Budgets maßgebend sein sollen geht aus den einschlägigen Bestimmungen nicht hervor. Es werden lediglich die Bezugsbereiche genannt, nicht jedoch die Entscheidungskriterien und -grundlagen. 
Dem Verfassungsgerichtshof wird dadurch die notwendige Beurteilungsgrundlage entzogen und seine richterliche Funktion konterkariert. Schließlich ist - was den erforderlichen Determinierungsgrad anlangt - darauf hinzuweisen, dass die Bundesministerin oder Bundesminister nicht am weiteren Grad der Determinierung gem. § 2 Abs. 2 UOG 1993 partizipieren kann. Die §§ 12 Abs. 8 und 9 UG 2002 sind wegen Verletzung der aus Art. 18 Abs. 1 B-VG erfließenden Vorgaben verfassungswidrig. Aus derselben Verfassungsnorm ergeben sich weitere Bedenken gegen § 13 Abs. 2 UG 2002 (arg. „insbesondere“), weil dadurch der mögliche Inhalt von Leistungsvereinbarungen offen gelassen wird.
3.
Für die rechtsunterworfenen Universitäten ist nicht nur nicht erkennbar, welche rechtlichen Kriterien für das formelgebundene Budget entscheidend sind. Ihnen werden überdies nur beschränkte Möglichkeiten eingeräumt, aus den Leistungsvereinbarungen resultierende strittige Fragen in einem Verfahren klären zu lassen. Das führt sogleich zur nächsten Problematik, die mit der Charakterisierung der Leistungsvereinbarungen als öffentlich-rechtliche Verträge verbunden ist. Ihre Zuordnung zum Bereich der Hoheitsverwaltung schließt eine Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte aus. Die Zuständigkeit der ansonsten gegen individuelle, hoheitliche Verwaltungsakte anrufbaren Behörden und Gerichte hängt wiederum eng mit dem Typ des betreffenden Aktes zusammen. Bescheide und Akte unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt sind dem Rechtsschutzsystem des B-VG bekannt. Verwaltungsrechtliche Verträge kennt dieses dagegen nicht. Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis müssen daher nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes in einen Bescheid münden können (VfSlg 9226/1981). Im UG 2002 ist diese Option nicht ersichtlich. Zwar ist in § 13 Abs. 8 UG 2002 ein Schlichtungsverfahren durch eine Schlichtungskommission vorgesehen, dieser kommen jedoch keine hoheitlichen Befugnisse zu. Sie hat auch keine Möglichkeit, das Verfahren bescheidmäßig zu erledigen. Kommt es zu keiner rechtzeitigen Einigung zwischen der Universität und der Behörde, wird ein in § 13 Abs. 9 UG 2002 geregelter Sanktionsmechanismus in Kraft gesetzt, der eine gestufte Budgetkürzung vorsieht. Die Universitäten stehen damit vor dem Problem, keinen Rechtsschutz erlangen zu können. Nach Auffassung der Antragsteller verstößt diese Rechtslage gegen das rechtsstaatliche Prinzip. Teilweise könnte möglicherweise durch Art. 137 B-VG Abhilfe geschafft werden (so der Vorschlag in den Materialien 1134 BlgNr 21. GP, 6 der Erläuterungen), dieses Instrumentarium ist jedoch nicht dazu geeignet, alle denkbaren Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zu entscheiden. Der Universitätsgesetzgeber bleibt die Regelung des Verfahrens und die Festlegung der Behördenzuständigkeit für Vertragsverletzungsverfahren schuldig und verletzt somit das verfassungsrechtliche Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, weil den Universitäten keine ausreichende Möglichkeit eingeräumt ist, die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns überprüfen zu lassen.
4.
Verschärfend kommt hinzu, dass die Universitäten durch das nicht rechtzeitige Zustandekommen einer Leistungsvereinbarung einseitig belastet werden. Der Sanktionsmechanismus des § 13 Abs. 9 UG 2002 setzt sich undifferenziert in Gang. Unge​achtet der Frage, welcher Vertragspartner das Nichtzustandekommen einer Leistungsvereinbarung zu verantworten hat, wird pauschal dem einen Vertragspartner, nämlich der Universität, ein empfindlicher fi​nanzieller Nach​teil zugefügt, der automatisch dem anderen Vertragspartner, nämlich dem Bund, zum Vor​teil gereicht. Diese Bestimmung ist somit auch im Hinblick auf das verfassungsrechtli​che Sachlichkeitsgebot nicht zu rechtfertigen. Es wird nicht unterschieden, ob die Verzögerung auf das Verhalten der Universitätsorgane oder auf das der Behörden zurückzuführen ist. Diese Regelung ist also wegen Verstoßes gegen das aus dem Gleichheitssatz erfließende Sachlichkeitsgebot verfassungswidrig.

III. Antrag und Anregungen

Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner Rechtssprechung zu Anträgen auf Gesetzesprüfung ausgesprochen, dass der Umfang der zu prüfenden und im Falle ihrer Rechtswidrigkeit aufzuhebenden Bestimmungen derart abzugrenzen sei, dass einerseits nicht mehr aus dem Rechtsbestand ausgeschieden werde, als Voraussetzung für den Anlassfall sei, dass aber andererseits der verbleibende Teil keine Veränderung seiner Bedeutung erfährt; da beide Ziele gleichzeitig niemals vollständig erreicht werden könnten, sei in jedem Einzelfall abzuwägen, ob und inwieweit diesem oder jenem Ziel der Vorrang vor dem anderen gebühre. Insbesondere zu auf Antrag eingeleiteten Gesetzesprüfungsverfahren hat er ausgesprochen, dass die Grenzen der Aufhebung eine in Prüfung stehenden Gesetzesbestimmung so gezogen werden müssten, dass einerseits der verbleibende Gesetzesteil nicht einen völlig veränderten Inhalt bekommt und dass andererseits die mit der aufzuhebenden Gesetzesstelle in einem untrennbaren Zusammenhang stehenden Bestimmungen auch erfasst werden (VfSlg. 14.802/1997, VfSlg. 8.461/1978, VfSlg. 8.155/1977). Andererseits ist es nach der Rechtsprechung nicht erforderlich, auch die Aufhebung all jener Bestimmungen zu beantragen, auf die sich die angefochtenen Bestimmungen beziehen oder die durch die Aufhebung von angefochtenen Bestimmungen einen anderen Anwendungsbereich bekommen (vgl. insbesondere VfSlg. 14.802/1997).

Die unter II. angeführten Bestimmungen sind nach Auffassung der Antragsteller aus den unter III. genannten Gründen verfassungswidrig. Die einschreitenden Abgeordneten stellen daher den

Antrag,

· § 51 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002, 
· die §§ 19 bis 25, in eventu nur die Absätze 3 bis 7 des § 21 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, und
· § 12 Abs. 8 und 9 sowie § 13 Abs. 1, 2 und 9 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002,
· in eventu das Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, zur Gänze
als verfassungswidrig aufzuheben. Die Antragsteller verweisen dazu auf die unter III. geäußerten Bedenken.

Die Antragsteller richten an den Verfassungsgerichtshof ferner die

Anregung,

von den Möglichkeiten,

· gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG für das Außerkrafttreten eine Frist zu setzen, bzw.

· gemäß Art. 140 Abs. 6 B-VG auszusprechen, daß die vorherigen gesetzlichen Bestimmungen nicht wieder in Wirksamkeit treten,


keinen Gebrauch zu machen.


Die Festsetzung einer Frist gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG für das Außerkrafttreten hat den Zweck, dem Gesetzgeber die erforderlichen legistischen Vorkehrungen zu ermöglichen. Solche legistischen Vorkehrungen sind jedoch im vorliegenden Fall nicht erforderlich, weil mit der Kundmachung der Aufhebung und dem erneuten Inkrafttreten der vorherigen gesetzlichen Bestimmungen im Wesentlichen eine verfas​sungskonforme und vollziehbare Rechtslage hergestellt würde.

Ein Ausspruch gem. Art. 140 Abs. 6 B-VG, dass frühere gesetzliche Bestimmungen nicht wieder in Wirksamkeit treten, würde die Rechtslage unnötig verkomplizieren, weil dann die Universitäten und ihre Organe bis zur Erlassung verfassungskonformer Regelungen im rechtsfreien Raum agieren müssten.

Wien, am 20. November 2002
Dr. Alfred Gusenbauer und Genossen


